
  
 
 

Innenminister Ralf Jäger hat dem DBB NRW zwischenzeitlich 
mitgeteilt, dass auch Beamtinnen und Beamte für das Jahr 2011 
und 2012 altersunabhängig einen Urlaub in Höhe von jeweils 30 
Arbeitstagen erhalten. Für den Mehrurlaub aus dem Jahr 2011 ist 
der Übertragungszeitraum bis zum 30.06.2013 verlängert worden.  
 
Damit hat der Innenminister einer Forderung der komba 
gewerkschaft und des DBB NRW in vollem Umfang entsprochen.  
 
Mit seiner Entscheidung hat er einen Gleichklang zwischen den 
Tarifbeschäftigten des Landes und den Beamten verfügt, die 
nunmehr zur Rechtsklarheit führt. 
 
Die nun getroffenen Regelungen betreffen die Jahre 2011 und 2012 
und bedeuten die Umsetzung des Bundesarbeitsgerichtsurteils vom 
20.03.2012. Dies hat bekanntlich entschieden, dass die Alters-
staffelung dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz widerspricht.  
 
In seinem Schreiben weist der Innenminister darauf hin, dass die 
getroffene Übergangsregelung für 2011 und 2012 hinsichtlich der 
Höhe des Urlaubsanspruchs unabhängig von einer künftigen 
Neuregelung ist und kein schutzwürdiges Vertrauen auf den 
Fortbestand dieser Regel begründet.  
 
Köln, 09.10.2012 
 

V.i.S.d.P.: Eckhard Schwill, Justiziar der komba gewerkschaft nrw, Norbertstraße 3, 50670 Köln 
 
 

                                                                                                 

 

30 Tage Urlaub 2011 und 
2012 auch für jüngere 

Beamte 

Beamten-Info 11/2012 


